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Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 27. November 2013 folgendes Gesetz beschlos
sen: 

Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2013 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2013) 





Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2013 

(Nachtragshaushaltsgesetz 2013) 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2013 (Haushaltsgesetz 2013) vom 21. März 2013 (GV. NRW. S. 156) wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird die Zahl ,,59 918 952 800" durch die Zahl ,,60439 530 800" ersetzt. 

2. In § 2 Absatz 1 wird die Zahl ,,3 529 000 000" durch die Zahl ,,3491 500 000" ersetzt. 

3. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden nach dem Wort "werden" das Komma und die Wörter "höchs
tens jedoch bis zur Höhe des im Folgejahr zur Verfügung stehenden Anteils an 
den zur Deckung der Ausgabereste veranschlagten Ausgabemitteln bei Kapitel 
20020 Titel 971 11" gestrichen. 

bb) Satz 5 wird gestrichen. Satz 6 wird zu Satz 5. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "werden" das Komma und die Wörter 
"höchstens jedoch bis zur Höhe des im Folgejahr zur Verfügung stehenden An
teils an den zur Deckung der Ausgabereste veranschlagten Ausgabemitteln bei 
Kapitel 20 020 Titel 971 30" gestrichen. 

bb) Satz 3 wird gestrichen. Satz 4 wird zu Satz 3. 

4. Der dem Haushaltsgesetz 2013 beigefügte Gesamtplan (Haushaltsübersicht, Finanzie
rungsübersicht und Kreditfinanzierungsplan) wird durch den diesem Nachtrag beigefügten 
Gesamtplan ersetzt. 

5. Der dem Haushaltsgesetz 2013 beigefügte Haushaltsplan wird nach Maßgabe des die
sem Gesetz beigefügten Nachtrags geändert. 
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Artikel 2 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2013 in Kraft. 

Düsseldorf, den 27. November 2013 

Carina Gödecke 
Präsidentin 


